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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §24 Abs1 litd;

Rechtssatz

Dass infolge der später eingetretenen Leistungsstörung - der Leasingnehmer hat auf Grund seiner 9nanziellen

Schwierigkeiten die betriebliche Tätigkeit eingestellt - der Leasinggeber als zivilrechtlicher Eigentümer die (verleasten)

Wirtschaftsgüter einer Verwertung zugeführt hat, spricht nicht gegen die Beurteilung, die Leasinggegenstände dem

Leasingnehmer zuzurechnen. Eine Verwertung durch den Vorbehaltsverkäufer ist nämlich auch bei einem (als solchem

deklarierten) Ratenkauf im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Käufers üblich.
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